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KURZE BEGRÜNDUNG

Nach Auffassung des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung muss der Vorschlag 
für eine Verordnung nur in bestimmten Punkten verbessert werden, wobei die spezifischen 
Bereiche im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Agentur hervorzuheben sind, die 
Herausforderungen auf dem Gebiet der Sicherheit betreffen oder die indirekt mit der Dynamik 
der Beziehungen der EU zu Drittländern in Zusammenhang gebracht werden können. Die 
EU-interne Weitergabe von sicherheitsrelevanten Informationen, vor allem an den EAD, die 
über die Agentur gewonnen werden können, wird befürwortet. Hervorzuheben ist außerdem, 
dass die Überwachung der Seeaußengrenzen in sensiblen Meeresgebieten, in denen es 
Konflikte und sicherheitspolitische Herausforderungen gibt, ein Thema ist, da dies zu allerlei 
Problemen führen kann. Außerdem geht es um die Rechte und den Schutz von 
Drittstaatsangehörigen, die während der Einsätze der Agentur in Not geraten könnten. Nicht 
zuletzt sollten EU-Bürger, die Unterstützung leisten müssen, angemessen geschützt werden. 
Schließlich sollte die geplante Erweiterung des Schengen-Raumes auch Teil dieser 
Verordnung sein, damit es in Zukunft nicht zu Blockaden kommt.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Den Meeresgebieten, bei denen es 
sich um natürliche Seegrenzen der EU 
handelt, sollte besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden, da sie aufgrund ihrer 
geografischen Lage spezifische 
Herausforderungen an die Sicherheit 
darstellen und daher strategisch 
umfassende Maßnahmen erfordern. Dies 
trifft besonders auf die 
Schwarzmeerregion zu, in der nicht nur 
kriminelle Aktivitäten wie illegale 
Grenzübertritte und Schmuggel, sondern 
auch Bewegungen von Flotten, die nicht 
der Allianz angehören, und die Nähe zu 
Gebieten mit festgefahrenen Konflikten 
schwerwiegende Sicherheitsbedenken 



PE516.826v01-00 4/10 PA\1001041DE.doc

DE

auslösen können.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die mit der Verordnung (EG) 
Nr. 2007/2004 des Rates vom 26. Oktober 
2004 eingerichtete Europäische Agentur 
für die operative Zusammenarbeit an den 
Außengrenzen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (nachstehend 
„Agentur“) ist für die Koordinierung der 
operativen Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten im Bereich des Schutzes 
der Außengrenzen, einschließlich der 
Grenzüberwachung, zuständig. Zu den 
Aufgaben der Agentur zählt auch die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten in 
Situationen, die verstärkte technische 
Unterstützung an den Außengrenzen 
erfordern, wozu auch humanitäre 
Notsituationen und Seenotrettungen 
gehören können. Um diese 
Zusammenarbeit weiter zu verstärken, 
bedarf es spezieller Regelungen für 
Grenzüberwachungstätigkeiten, die von 
den See- und Lufteinsatzkräften eines 
Mitgliedstaats im Rahmen der von der 
Agentur koordinierten operativen 
Zusammenarbeit an den Seegrenzen eines 
anderen Mitgliedstaats oder auf Hoher See 
durchgeführt werden.

(2) Die mit der Verordnung (EG) 
Nr. 2007/2004 des Rates vom 26. Oktober 
2004 eingerichtete Europäische Agentur 
für die operative Zusammenarbeit an den 
Außengrenzen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (nachstehend 
„Agentur“) ist für die Koordinierung der 
operativen Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten im Bereich des Schutzes 
der Außengrenzen, einschließlich der 
Grenzüberwachung, zuständig. Zu den 
Aufgaben der Agentur zählt auch die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten in 
Situationen, die verstärkte technische 
Unterstützung an den Außengrenzen 
erfordern, wozu auch humanitäre 
Notsituationen und Seenotrettungen 
gehören können. Um diese 
Zusammenarbeit weiter zu verstärken, 
bedarf es spezieller Regelungen für 
Grenzüberwachungstätigkeiten, die von 
den See- und Lufteinsatzkräften eines 
Mitgliedstaats im Rahmen der von der 
Agentur koordinierten operativen 
Zusammenarbeit an den Seegrenzen eines 
anderen Mitgliedstaats oder auf Hoher See 
durchgeführt werden. Zu diesem Zweck ist 
die Agentur bestrebt, innovative 
Anwendungen bestehender Technologien
einzusetzen, um besser und auf 
einfachere Weise Informationen einholen 
und Informationen weiterleiten zu 
können, vor allem für die Meeresgebiete, 
die in Bezug auf unrechtmäßige 
Grenzübertritte dem größten Druck 
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ausgesetzt sind und aus geografischen 
und klimabedingten Gründen mehr 
Schwierigkeiten haben, einen solchen 
Verkehr angemessen zu überwachen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Während eines 
Grenzüberwachungseinsatzes auf See kann 
sich eine Situation ergeben, in der 
Personen aus Seenot gerettet werden 
müssen. Im Einklang mit dem Völkerrecht 
hat jeder Staat den Kapitän eines seine 
Flagge führenden Schiffs zu verpflichten, 
jeder Person, die auf See in Lebensgefahr 
angetroffen wird, Hilfe zu leisten und so 
schnell wie möglich Personen in Seenot 
zur Hilfe zu eilen, soweit der Kapitän ohne 
ernste Gefährdung des Schiffs, der 
Besatzung oder der Fahrgäste dazu 
imstande ist. Diese Hilfe sollte unabhängig 
von der Staatsangehörigkeit oder dem 
Status der zu versorgenden Personen und 
ungeachtet der Umstände, unter denen 
diese aufgefunden werden, geleistet 
werden.

(7) Während eines 
Grenzüberwachungseinsatzes auf See kann 
sich eine Situation ergeben, in der 
Personen aus Seenot gerettet werden 
müssen. Im Einklang mit dem Völkerrecht 
hat jeder Staat den Kapitän eines seine 
Flagge führenden Schiffs zu verpflichten, 
jeder Person, die auf See in Lebensgefahr 
angetroffen wird, Hilfe zu leisten und so 
schnell wie möglich Personen in Seenot 
zur Hilfe zu eilen, soweit der Kapitän ohne 
ernste Gefährdung des Schiffs, der 
Besatzung oder der Fahrgäste dazu 
imstande ist. Diese Hilfe sollte unabhängig 
von der Staatsangehörigkeit oder dem 
Status der zu versorgenden Personen und 
ungeachtet der Umstände, unter denen 
diese aufgefunden werden, geleistet 
werden; daher sollten keine Maßnahmen, 
auch keine Strafverfahren und 
Sanktionen, beschlossen werden, die die 
Kapitäne davon abhalten könnten, 
Personen in Seenot Hilfe zu leisten.

Or. en
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 2007/2004 werden die von der Agentur 
koordinierten Grenzüberwachungseinsätze 
entsprechend einem Einsatzplan 
durchgeführt. Daher sollte der Einsatzplan 
bei Seeeinsätzen spezielle Informationen 
zur Anwendung der einschlägigen 
Rechtsprechung und Rechtsvorschriften in 
dem räumlichen Gebiet, in dem der 
gemeinsame Einsatz oder das Pilotprojekt 
stattfindet, einschließlich Verweise auf 
Völkerrecht und die Rechtsvorschriften der 
Union im Zusammenhang mit dem 
Abfangen von Schiffen, Rettungen auf See 
und Ausschiffungen, enthalten. In der 
vorliegenden Verordnung werden das 
Abfangen von Schiffen, die Rettung auf 
See und die Ausschiffung im Rahmen der 
von der Agentur koordinierten 
Überwachungseinsätze an Seegrenzen 
geregelt.

(9) Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 2007/2004 werden die von der Agentur 
koordinierten Grenzüberwachungseinsätze 
entsprechend einem Einsatzplan 
durchgeführt. Daher sollte der Einsatzplan 
bei Seeeinsätzen spezielle Informationen 
zur Anwendung der einschlägigen 
Rechtsprechung und Rechtsvorschriften in 
dem räumlichen Gebiet, in dem der 
gemeinsame Einsatz oder das Pilotprojekt 
stattfindet, einschließlich Verweise auf 
Völkerrecht und die Rechtsvorschriften der 
Union im Zusammenhang mit dem 
Abfangen von Schiffen, Rettungen auf See 
und Ausschiffungen, enthalten, 
einschließlich Regeln und Vorschriften, 
die dafür sorgen, dass Personen, die 
internationalen Schutz benötigen, unter 
anderem potenzielle Opfer von 
Menschenhandel, unbegleitete 
Minderjährige und andere 
schutzbedürftige Personen während des 
Einsatzes identifiziert werden und dass sie 
die nötige Unterstützung bekommen.  In 
der vorliegenden Verordnung werden das 
Abfangen von Schiffen, die Rettung auf 
See und die Ausschiffung im Rahmen der 
von der Agentur koordinierten 
Überwachungseinsätze an Seegrenzen 
geregelt.

Or. en
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Was die Länder betrifft, die dem 
Schengen-Raum beitreten wollen, 
nämlich Bulgarien, Zypern und 
Rumänien, und die entweder bereits mit 
der Agentur zusammenarbeiten oder 
schon alle Normen umgesetzt haben, 
damit sie in die Programme und 
Maßnahmen des Raums einbezogen 
werden, sollten Vorkehrungen getroffen 
werden, die unausweichlich zum Beitritt 
und zu gemeinsamen Einsätzen mit der 
Agentur führen, wobei die hohen 
Standards zu berücksichtigen sind, die zur 
Umsetzung des Schengener Besitzstandes 
erreicht werden müssen, sowie ihre 
angrenzenden Meeresgebiete, die für die 
Sicherheit der Europäischen Union 
besonders problematisch sind.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. „sicherer Ort“ einen Ort, an dem 
Rettungseinsätze als beendet angesehen 
werden und an dem die Sicherheit des 
Lebens der Geretteten auch in Bezug auf 
den Schutz ihrer Grundrechte nicht bedroht 
ist, an dem ihre menschlichen 
Grundbedürfnisse erfüllt und von dem aus 
Vorkehrungen für die Verbringung der 
Geretteten an den nächsten oder den 
endgültigen Bestimmungsort getroffen 
werden können;

11. „sicheres Drittland“ einen Ort, an dem 
Rettungseinsätze als beendet angesehen 
werden und an dem die Sicherheit des 
Lebens der Geretteten auch in Bezug auf 
den Schutz ihrer Grundrechte nicht bedroht 
ist, an dem ihre menschlichen 
Grundbedürfnisse erfüllt und von dem aus 
Vorkehrungen für die Verbringung der 
Geretteten an den nächsten oder den 
endgültigen Bestimmungsort getroffen 
werden können;
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Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) „Aktionsplan“ die Bedeutung 
gemäß Artikel 3a der Verordnung (EG) 
2007/2004. 

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 - Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor der Entscheidung über die 
Ausschiffung in einem Drittstaat 
berücksichtigen die beteiligten 
Einsatzkräfte die allgemeine Lage in 
diesem Drittstaat, und die aufgegriffenen 
oder geretteten Personen werden nicht in 
diesem Drittstaat ausgeschifft, wenn dem 
Aufnahmemitgliedstaat oder den 
beteiligten Mitgliedstaaten bekannt ist 
oder bekannt sein müsste, dass dieser 
Drittstaat die in Absatz 1 genannten 
Praktiken anwendet.

2. Vor der Entscheidung über die 
Ausschiffung in einem Drittstaat 
berücksichtigen die Agentur, der 
Aufnahmemitgliedstaat und die anderen 
Beteiligten die allgemeine Lage in diesem 
Drittstaat, und die aufgegriffenen oder 
geretteten Personen werden nicht in diesem 
Drittstaat ausgeschifft, wenn ihnen
bekannt ist, dass dieser Drittstaat die in 
Absatz 1 genannten Praktiken anwendet. 
In diesem Zusammenhang wird eine Liste 
der Drittländer nach dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011 angenommen.

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Informationen werden auch an 
INTCOM (EAD) weitergeleitet, der als 
zentrale Informationsstelle zwischen den 
Mitgliedstaaten, dem Europäischen Rat 
und den relevanten Dienststellen fungiert, 
je nach den spezifischen Bedürfnissen in 
Bezug auf den Informationsaustausch.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten bemühen sich, die 
Zusammenarbeit mit der EU-Agentur zu 
vertiefen, indem sie auch und vor allem in 
strategisch sehr wichtigen 
Meeresgebieten, die sowohl verstärkt mit 
kriminellem Menschenhandel als auch 
mit Sicherheits- und 
Verteidigungsherausforderungen 
konfrontiert sind, FRONTEX-Ressourcen 
nutzen. 

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat muss den Kapitän 
eines unter seiner Flagge fahrenden 
Schiffs verpflichten, Menschen in Seenot 
so schnell wie möglich zu Hilfe zu eilen 
und ihnen alle erdenkliche Hilfe zu 
leisten, unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit oder von den 
Bedingungen, unter denen diese Personen 
aufgefunden werden, soweit der Kapitän 
ohne ernste Gefährdung des Schiffs, der 
Besatzung oder der Fahrgäste dazu 
imstande ist. Die Mitgliedstaaten treffen 
keine Maßnahmen, auch keine 
strafrechtlichen Maßnahmen und 
Sanktionen, gegen diese Kapitäne, die 
Menschen in Not gerettet haben und sie 
zu einem Hafen in ihrem Hoheitsgebiet 
gebracht haben.
2. Die Strategie der Agentur für 
Grundrechte und die Tätigkeiten des 
Grundrechtsbeauftragten und des 
Konsultationsforums, die in Artikel 26a 
der Verordnung 2007/2004 vorgesehen 
sind, gelten für Einsätze auf See gemäß 
dieser Verordnung.

Or. en


